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ARTIKEL 22a: Europäische Grenzpolizei - Eurobord

(1) Eurobord hat den Auftrag, die Tätigkeit der Grenzpolizeibehörden der Mitgliedstaaten sowie
deren gegenseitige Zusammenarbeit bei der Überwachung und Sicherung der europäischen
Außengrenzen zu unterstützen und zu fördern.
(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen nach dem Gesetzgebungsverfahren die
Struktur, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Eurobord fest. Diese
Aufgaben können umfassen:
- die Entwicklung eines europäischen Grenzkontrollsystems,
- die Gemeinsame Ausbildung, Ausstattung und die Entwicklung einer gemeinsamen
Einsatztaktik,
- die gemeinsame Verfolgung von Kriminalität an den Außengrenzen der Union, insbesondere im
Bereich des Menschenhandels- und schmuggels, des illegalen, organisierten Grenzübertritts und
die gemeinsame Kontrolle der Meeresschiffahrtsstraßen mit dem Ziel der Vorbeugung von
Umweltkriminalität,
- die Einrichtung eines Europakollegs für den Grenzschutz.

Explanation:

Bislang fehlt eine Rechtsgrundlage für eine europäische Grenzpolizei. Vgl. hierzu: Aufzeichnung
des Sekretariats: Justiz und Inneres - Stand der Arbeiten und allgemeine Problematik 31/05/2002
CONV 69/02, sowie Beitrag von Jürgen Meyer, Mitglied des Konvents:-Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts"
12/12/2002 CONV 447/02, Beitrag des Mitglieds des Konvents Herrn Joschka Fischer und Herrn
Dominique de Villepin:" Deutsch-französische Vorschläge für den Europäischen Konvent zum
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts "
28/11/2002 CONV 435/02, Beitrag des Mitglieds des Konvents Herrn Hannes Farnleitner "Asyl,
Migration und polizeiliche Zusammenarbeit" 05/09/2002 CONV 238/02, Beitrag des Mitglieds des
Konvents Herrn Erwin Teufel 09/04/2002 CONV 24/02.


